
Ab 1941/42 gewährte die SS gelegentlich einzelnen Häft-
lingen „Hafterleichterungen“. Sie betrafen in der Regel nur 
Häftlinge, die – wie Lagerälteste, Blockälteste oder andere 
Funktionshäftlinge – besondere Funktionen im System der 
Lagerorganisation innehatten. Sie sollten zu „leichterer 
Arbeit, insbesondere Bürodienst“, herangezogen werden. 
Auch durften sie sich das Haupthaar nachwachsen lassen.
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Anordnung Himmlers über Haft-
erleichterungen für Gefangene in 
Konzentrationslagern vom  
30. Dezember 1941.

(BArch, NS 4 – H 4:1)
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Die „Dienstvorschrift für die Gewährung von Vergünsti-
gungen an Häftlinge“ vom Mai 1943 sollte zur Leistungs-
steigerung der Häftlinge beitragen. Sie hielt an möglichen 
individuellen „Erleichterungen“ wie der Erlaubnis, längeres 
Haupthaar tragen zu dürfen, fest und erweiterte die Ver-
günstigungen u. a. auf den Kauf von Zigaretten und Tabak 
in der Lagerkantine oder den Besuch des Lagerbordells 
durch bestimmte Häftlinge, die von der SS als „Spitzenkräf-
te“ bezeichnet wurden.

Gleichzeitig sah der Erlass vor, die Nahrungsmittelrationen 
der Häftlinge von der Leistung abhängig zu machen. In der 
Praxis bedeutete dies, dass wichtige Arbeitskommandos 
„Verpflegungszulagen“ erhielten. Außerdem sollten Prämi-
en an Arbeitsgruppen verteilt werden, die besonders gute 
Leistungen erbrachten.









Dienstvorschrift für die Gewäh-
rung von Vergünstigungen an 
Häftlinge vom 14. Mai 1943.

 (BArch, NS 3- 426)
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Die Arbeit der Häftlinge der Konzentrationslager basierte 
vor allem auf Zwang und Gewalt. Die Wirkung solcher Ar-
beitsanreize blieb deshalb sehr begrenzt. Hinzu kam, dass 
die Arbeitsnormvorgaben in vielen Arbeitsbereichen kaum 
genau zu bestimmen waren.

Für das Kommando Klinkerwerk etwa wurde bis Ende No-
vember 1943 ein System normierter Leistungsbewertungen 
entwickelt. Feste Arbeitsnormen wurden aber nur für 19 
von 39 Arbeitsgruppen in diesem Kommando festgelegt. 
Von diesen 19 Arbeitsgruppen wiederum waren sieben mit 
Erd- und Transportarbeiten beschäftigt. Gerade in diesen 
Arbeitsgruppen wechselten die Tätigkeiten häufig und auch 
ihre Stärke und Zusammensetzung änderte sich ständig. In 
der Praxis erlangten Arbeitsnormvorgaben nur in den Rü-
stungsbetrieben Bedeutung. An den anderen Arbeitsstellen 
blieb die Verteilung von Prämienscheinen und Zulagen 
weitgehend von der Willkür der SS und oft auch der Kapos 
abhängig. Geschwächte und daher langsamer arbeitende 
Häftlinge waren weiterhin von Strafaktionen und Misshand-
lungen betroffen.




